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Artikel 19: Der Minister für auswärtige Angelegenheiten

(1) Der Präsident der Europäischen Kommission schlägt dem Europäischen Rat eine
Persönlichkeit aus dem Kreis der ihm nominierten Kandidaten bzw. Kandidatinnen als
Vizepräsidenten der Kommission und Minister für auswärtige Angelegenheiten vor. Der
Europäische Rat ernennt entscheidet mit qualifizierter Mehrheit mit Zustimmung des Präsidenten
der Kommission den Minister für auswärtige Angelegenheiten der Union. Dieser Der vom
Europäischen Rat angenommene Minister für auswärtige Angelegenheiten leitet die
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Union.

(2) Der Minister für auswärtige Angelegenheiten trägt durch seine Vorschläge zur Fest-
legung der gemeinsamen Außenpolitik bei und führt sie im Auftrag des Rates und im Rahmen
eines vom Rat erstellten Mandates durch. Er handelt ebenso im Bereich der Gemeinsamen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

(3) Der Minister für auswärtige Angelegenheiten ist einer der stellvertretenden Präsidenten
der Europäischen Kommission. Er ist mit den Außenbeziehungen und der Koordinierung der ande-
ren Aspekte des außenpolitischen Handelns der Union betraut. Bei der Wahrnehmung dieser
Zuständigkeiten in der Kommission und ausschließlich im Hinblick auf diese Zuständigkeiten
unterliegt er den Verfahren, die für die Arbeitsweise der Kommission gelten.

Explanation (if any) :
Im Sinne der Balance der Institutionen wird vorgeschlagen, die Entscheidung über die Person des
europäischen Außenministers zwar dem Europäischen Rat zu überlassen, jedoch soll er auf
Vorschlag des Kommissionspräsidenten entscheiden.

Wichtiger, als die Personalentscheidung, ist die Klarstellung, dass der künftige Außenminister im
Rahmen von klaren Mandatsverhältnissen zu operieren hat – für Außen-, Sicherheits- und
Verteidigungspolitik auf Basis eines Mandats durch den Rat, im übrigen Bereich im Rahmen seiner
Kommissionsmitgliedschaft.


